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Allgemeine Geschäftsbedingungen 
Auftragsbedingungen 

der Basic System Solutions GmbH 
 
1. Auftragserteilung 
 
Der umseitige Einkaufsauftrag ist ein Angebot von der Fa. Basic System Solutions GmbH (folgend: B.S.S GmbH) zum Abschluss eines Vertrages über die 
Lieferung und Bezahlung von Waren, Dienstleistungen oder  immateriellen Produkten (z.B. Software). Erklärt der Lieferant nicht binnen zwei Wochen nach 
Absendung des Angebots durch die Fa. B.S.S GmbH  (Datum des Poststempels; bei Drahtübermittlung oder Zustellung durch Boten Datum des Angebots) dessen 
Annahme oder erklärt  er die Annahme in modifizierter Form, gilt das Angebot von der Fa. B.S.S GmbH als abgelehnt. Eine modifizierte Annahme durch den 
Lieferanten wird grundsätzlich nicht als dessen neues Angebot an die Fa. B.S.S GmbH betrachtet. 
 
Etwa vom Lieferanten verwendete Allgemeine Geschäftsbedingungen werden zurückgewiesen, es sei denn, sie werden von der Fa. B.S.S GmbH ausdrücklich 
schriftlich anerkannt. Dies gilt insbesondere, wenn der Lieferant auf sie in der Annahme des Angebots von der Fa. B.S.S GmbH Bezug nimmt. 
 
2. Preise, Termine 
 
Der Lieferant liefert die Produkte und Dienstleistungen zu den im Einkaufsauftrag von der Fa. B.S.S GmbH angegebenen, auf den Informationen des Lieferanten 
beruhenden Preisen und Terminen. Alle Preise im Einkaufsauftrag verstehen sich ausschließlich der jeweils gültigen Verkehrssteuer, insbesondere der Mehr-
wertsteuer, und etwaiger anderer öffentlich- rechtlicher Abgaben. 
 
Der Lieferant berechnet der Fa. B.S.S GmbH keine höheren als die seinen anderen Kunden in vergleichbarer Stellung eingeräumten günstigsten Preise. 
 
Verfrühte Lieferung berechtigt die Fa. B.S.S GmbH, nach eigener Wahl die Abnahme der Lieferung abzulehnen oder die angenommene Lieferung auf Kosten und 
Gefahr des Lieferanten zurückzusenden oder einzulagern. Die Fälligkeit von Zahlungen gemäß Einkaufsauftrag ändert sich durch die verfrühte Lieferung nicht. 
 
Der Lieferant unterrichtet die Fa. B.S.S GmbH unverzüglich über laufende oder bevorstehende Arbeitskämpfe und alle anderen Ereignisse, infolge derer die 
Verzögerung der Lieferung oder der Erbringung einer anderen Pflicht des Lieferanten droht bzw. eintritt. 
 
3. Lieferung, Gefahrübergang 
 
Alle Produkte werden für die Lieferung gemäß den Bestimmungen im Einkaufsauftrag  der Fa. B.S.S GmbH verpackt, gekennzeichnet und hergerichtet. Hat die Fa. 
B.S.S GmbH keine Bestimmungen getroffen, so verpackt und versendet der Lieferant, die Produkte mit der angemessenen Sorgfalt. 
 
Der Lieferant bringt auf allen Lieferstücken die erforderlichen Handhabungs- und Verladehinweise, die Frachtinformationen, Produktangaben, die Auftragsnummer, 
das Versanddatum, Name und Adresse des Lieferanten und Liefer- und Bestelladresse von der Fa. B.S.S GmbH gemäß den Angaben im Einkaufsauftrag an. Jeder 
Lieferung ist eine detaillierte Packliste beizufügen. 
 
Alle Lieferungen erfolgen auf Kosten und Gefahr des Lieferanten an die Warenannahmestelle von der Fa. B.S.S GmbH. Der Haustransport geht zu Lasten der Fa. 
B.S.S GmbH. Eine eigens erforderliche Installation erfolgt nach Wahl von der Fa. B.S.S GmbH durch den Lieferanten oder der Fa. B.S.S GmbH. 
 
4. Abnahme 
 
Ungeachtet etwaiger Vorauszahlungen von der Fa. B.S.S GmbH erfolgt die Abnahme einer Lieferung nur, wenn die schriftlich vereinbarten Abnahmekriterien erfüllt 
sind.  Sind keine Abnahmekriterien schriftlich vereinbart worden, erfolgt die Abnahme durch die Unterschrift von der Fa. B.S.S GmbH unter einen ordnungsgemäßen 
Lieferschein oder eine Empfangsbestätigung. 
 
5. Zahlung, Rechnungsstellung 
 
Die Mehrwertsteuer, etwaige andere Verkehrssteuern und öffentlich-rechtliche Abgaben sind auf jeder Rechnung gesondert und spezifiziert auszuweisen. Sofern in 
einem Angebot nichts anderes bestimmt ist, sind Rechnungen an die Fa. B.S.S GmbH auszustellen und haben die Auftragsnummer und alle weiteren Informationen 
zu enthalten, die der Fa. B.S.S GmbH gestatten zu überprüfen, ob die Lieferung ordnungsgemäß erfolgt ist. 
 
Die Zahlungen erfolgen gemäß den auf dem Einkaufsantrag angegebenen Zahlungsbedingungen der Fa. B.S.S GmbH sofern nicht schriftlich abweichende 
Zahlungsbedingungen vereinbart wurden. 
 
Die Bezahlung einer Rechnung stellt nicht die Abnahme der der Rechnung zugrundeliegenden Lieferung dar und lässt alle Ansprüche der Fa. B.S.S GmbH wegen 
nicht vertragsgemäßer Lieferung unberührt. 
 
6. Eigentum 
 
Mit der Abnahme der Lieferung erwirbt die Fa. B.S.S GmbH das uneingeschränkte Eigentum an der Lieferware, es sei denn, daß schriftlich eine abweichende 
Vereinbarung getroffen wurde.  
 
7. Ersatzteile 
 
Der Lieferant garantiert der Fa. B.S.S GmbH, dass für einen Zeitraum von mindestens fünf Jahren nach Lieferung alle zur ständigen Benutzung der Liefergegenstän-
de erforderlichen Ersatzteile für die Fa. B.S.S GmbH zur Verfügung gehalten werden. 
 
8. Rücktritt 
 
Die Fa. B.S.S GmbH kann ungeachtet weiterer Rechte und Ansprüche vom Vertrag zurücktreten, wenn der Lieferant den vereinbarten Liefertermin um mehr als fünf 
Werktage überschreitet und eine Mahnung und das Setzen einer angemessenen Frist zur Lieferung erfolglos waren oder wenn der Lieferant dauerhaft zur Vertrags-
erfüllung nicht imstande ist oder in seinen Vermögensverhältnissen eine wesentliche Verschlechterung eintritt, durch die der Anspruch auf Lieferung gefährdet wird. 
Die Erklärung des Rücktritts hat schriftlich zu erfolgen. 
Ist die Fa. B.S.S GmbH  durch den Rücktritt veranlasst Deckungskäufe vorzunehmen, so haftet der Lieferant für die etwaigen Mehrkosten. 
 
9. Gewährleistung, Zusicherung 
 
Es gelten die gesetzlichen Gewährleistungsbestimmungen. Die Fa. B.S.S GmbH  kann wahlweise auch Nachbesserung oder Ersatzlieferung einer fehlerfreien Ware 
oder Leistung verlangen gegen Rückgabe bzw. anstelle der fehlerhaften Ware oder Leistung verlangen. Geht auch der zweite Versuch des Lieferanten fehl, einen 
Mangel binnen angemessener Frist durch Nachbesserung oder Ersatzlieferung zu beseitigen, kann die Fa. B.S.S GmbH  unverzüglich die Rückgängigmachung des 
Vertrages verlangen. Diese Bestimmungen gelten auch für mengenmäßige Teilleistungen. Im Falle der Ersatzlieferung beginnt die Gewährleistung von neuem. 
 
Der Lieferant sichert der Fa. B.S.S GmbH  ausdrücklich zu, dass die Lieferung etwa vereinbarten Zeichnungen, Plänen, Spezifikationen, Mustern oder in anderer 
Weise vereinbarten Eigenschaften, Anforderungen und Anwendungszwecken entspricht. 
 
Die Frist zur Untersuchung einer Lieferung durch die Fa. B.S.S GmbH  beträgt längstens einen Monat nach Annahme: die Frist zur Rüge eines Mangels, der sich 
während der Untersuchung zeigt, beträgt einen weiteren Monat. 
 
10. Schutzrechte Dritter, Haftungsbefreiung 
 
10.1 Macht eine Dritte Partei die Verletzung von Schutzrechten durch eine vom Lieferanten gelieferte Ware oder Leistung geltend, so kann die Fa. B.S.S GmbH  
neben der Freistellung gemäß 10.2 die Ersatzlieferung nicht schutzrechtsverletzender Waren und Leistungen - gegebenenfalls gegen Rückerstattung eines 
angemessenen Teils der Zahlung - binnen angemessener Frist verlangen. Sollte die Fa. B.S.S GmbH diesen Anspruch nicht geltend machen wollen oder sollte der 
Lieferant ihn nicht oder nicht fristgerecht erfüllen, verbleibt es bei den gesetzlichen Bestimmungen der Gewährleistung wegen Rechtsmängeln. 
 
10.2 Der Lieferant stellt die Fa. B.S.S GmbH von allen Ansprüchen Dritter gegen die Fa. B.S.S GmbH  und den daraus entstehenden Kosten frei, die direkt oder 
indirekt infolge der Lieferung einer fehlerhaften oder die Schutzrechte der Dritten verletzenden Ware oder Leistung des Lieferanten gegen die Fa. B.S.S GmbH 
geltend gemacht werden. Der Lieferant unterhält zu diesem Zweck angemessenen Versicherungsschutz und weist ihn der Fa. B.S.S GmbH auf Anforderung nach. 
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11. Veröffentlichungen 
 
Der Lieferant verpflichtet sich, über die Vertragsbeziehung ohne Zustimmung der Fa. B.S.S GmbH keine Erklärungen oder sonstige  Informationen gegenüber Dritten 
abzugeben oder in Verkaufsförderungsunterlagen zu verwenden. 
 
Ausgenommen hiervon ist die Bekanntgabe an Dritte im Zusammenhang mit der Erfüllung von Lieferantenpflichten. 
 
12. Vertraulichkeit 
 
Sämtliche Informationen, die im Rahmen der Geschäftsbeziehungen von der Fa. B.S.S GmbH an den Lieferanten übermittelt werden, sind geheimzuhalten. Sie 
dürfen nur in Verbindung mit dem im Vertrag vorgesehenen Leistungen unter Weitergabe der Geheimhaltungspflicht dem mit der Erfüllung betrauten Personenkreis 
mitgeteilt werden. 
 
13. Teilnichtigkeit 
 
Sollten einzelne Bestimmungen dieses Vertrags sich als unwirksam erweisen, so sind die Parteien verpflichtet, diese Bestimmungen unverzüglich durch wirksame 
Bestimmungen zu ersetzen, die dem Willen der Vertragsparteien am nächsten kommen, es sei denn, der Vertrag wäre ohne die unwirksame Bestimmung nicht 
geschlossen worden. 
 
14. Abwerbung 
 
Mit dem Ausstellungsdatum des Einkaufsauftrags und für die Dauer von 6 Monaten nach Erfüllung der vollständigen Leistung dieses Vertrages verpflichten sich die 
Fa. B.S.S GmbH und der Lieferant, keinen derzeitigen oder eine sonst vertraglich verpflichtete Person der anderen Partei, die mit dem Erhalt oder der Erfüllung des 
Einkaufsauftrags befasst war, mittelbar oder unmittelbar abzuwerben. 

 
Die Frist von 6 Monaten gilt auch für den Fall, dass dieser Vertrag vorzeitig endet. 
 
15. Verzicht auf Rechte 
 
Das Zuwarten oder Aufschieben der Geltendmachung von Ansprüchen oder die Nichtausübung von Rechten einer Partei bedeutet keine Verzichterklärung oder 
Einwirkung auf den Bestand der Rechte oder einen Verzicht auf die Wahrnehmung von Ansprüchen für künftige Fälle. 
 
16. Schlussbestimmungen 
 
16. 1 Änderungen zu diesem Vertrag sind nur in Schriftform und bei Bezugnahme auf diesen Vertrag wirksam. Sie sind von den Bevollmächtigten beider Parteien zu 
unterzeichnen. 
 
16.2 Es gilt das Recht der Bundesrepublik Deutschland. 
 
16.3 Der ausschließliche Gerichtsstand für alle Streitigkeiten aus diesem Vertrag ist Offenbach am Main. 
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Allgemeine Geschäftsbedingungen 
Verkaufsbedingungen 

der Basic System Solutions GmbH 
 
I. Allgemeine Bedingungen 
Verkauf und Lieferung erfolgen ausschließlich aufgrund dieser Geschäftsbedingungen. Diese haben Gültigkeit auch für alle künftigen Geschäftsbeziehungen, ohne 
dass es einer nochmaligen ausdrücklichen Vereinbarung bedarf. Die Geschäftsbedingungen gelten grundsätzlich mit der Bestellung, spätestens mit der Entgegen-
nahme der Ware als angenommen. Gegenbestätigungen des Kunden unter Hinweis auf seine Geschäfts- bzw. Einkaufsbedingungen wird hiermit widersprochen. 
Abweichungen von diesen Geschäftsbedingungen sind nur wirksam, wenn Basic System Solutions GmbH (folgend B.S.S GmbH) sie schriftlich bestätigt. 
 
II. Angebot und Vertragsschluss 
1. Unsere Angebote sind stets freibleibend, sofern eine Bindefrist nicht ausdrücklich genannt ist. Alle Aufträge gelten erst dann als angenommen, wenn sie von uns 
schriftlich oder fernschriftlich bestätigt sind. Bei sofortiger Lieferung kann die schriftliche Bestätigung auch durch die Lieferung und/oder Rechnung erfolgen. 
2. Die Fa. B.S.S GmbH kann Konstruktions- und Formänderungen der Ware vornehmen, sofern diese Anforderungen nicht grundlegender Art sind und der 
vertragsmäßige Zweck nicht erheblich eingeschränkt wird. Desgleichen ist die Fa. Basic System Solution berechtigt, Waren mit anderer als vereinbarter Bezeichnung 
zu liefern, soweit keine Artabweichung vorliegt. 
3. Die Verantwortung für die Auswahl der Geräte und gegebenenfalls Zubehörteile und die mit ihnen beabsichtigten Ergebnisse liegen beim Kunden. 
 
III. Teilunwirksamkeitsklausel 
1. Sollte eine dieser Bestimmungen unwirksam sein, so wird dadurch die Wirksamkeit der übrigen nicht berührt. Unwirksame Bestimmungen werden durch solche 
wirksame Regelungen ersetzt, die den angestrebten wirtschaftlichen Zweck möglichst weitgehend erreichen. 
 
IV. Recht der BRD 
1. Für diesen Vertrag gilt das Recht der Bundesrepublik Deutschland. Die Anwendung des Art. 1 a.-c. EKG ist ausgeschlossen. 
 
V. Erfüllungsort und Gerichtsstand 
1. Der Erfüllungsort für die beiderseitigen Verpflichtungen aus diesem Vertrag bestimmt sich nach den gesetzlichen Vorschriften. 
2. Ausschließlicher Gerichtsstand für alle sich aus diesem Vertragsverhältnis ergebenden Streitigkeiten ist der Sitz der Fa. B.S.S GmbH, sofern die Vertragsparteien 
Vollkaufleute, juristische Personen des öffentlichen Rechts oder öffentlich-rechtliche Sondervermögen sind. 
 
VI. Ausfuhrkontrollbestimmungen 
1. Die Maschinen unterliegen neben deutschen auch US-Ausfuhrbeschränkungen. Auskünfte und Genehmigungen erteilt nach deutschem Recht das Bundesamt für 
gewerbliche Wirtschaft, Eschborn, nach US-Recht das US Department of Commerce, Office of Export Administration, Washington, D.C. 20044. Der Käufer ist 
verpflichtet erforderliche Genehmigungen einzuholen, wenn er die Maschinen weiterverkauft. 
 
IV. Entkoppelung 
1. Macht der Käufer Gewährleistungsrechte geltend, so bleiben etwaige andere zwischen den Vertragsparteien geschlossene Verträge hiervon unberührt. Der Käufer 
erklärt sich bereit, hierüber eine Individualabrede mit der Fa. B.S.S GmbH zu treffen. 
 
VIII. Lieferfristen 
1. Über die Lieferzeit wird eine gesonderte Vereinbarung getroffen. Dabei wird die Fa. B.S.S GmbH von ihren geltenden Lieferfristen ausgehen. 
2. Nachträgliche  Änderungs- und Ergänzungswünsche des Kunden verlängern die Lieferzeit angemessen. 
3. Die von uns genannten Termine und Fristen sind unverbindlich, sofern nicht ausdrücklich schriftlich etwas anderes vereinbart wurde. Alle Lieferungen stehen unter 
dem Vorbehalt richtiger und rechtzeitiger Selbstbelieferung. Eine Lieferfrist beginnt, sobald eine Einigung über sämtliche Auftragsbedingungen erzielt und die Klärung 
eventueller Vertragsmodalitäten erfolgt ist und verlängert sich unbeschadet unserer Rechte bei Kundenverzug um die Zeit, die der Kunde im Verzug ist. Teillieferun-
gen sind grundsätzlich zulässig. Ansprüche aus Nichteinhaltung einer Lieferfrist bestehen nur, wenn eine Nachfrist von 10 Tagen schriftlich gesetzt ist und auch die 
Nachfrist nicht eingehalten wird. Liefer- und Leistungsverzögerungen aufgrund höherer Gewalt oder aufgrund von Ereignissen, die die Lieferung wesentlich 
erschweren oder gar unmöglich machen, wie Materialbeschaffungsschwierigkeiten, Betriebstörungen, Streiks, behördliche Anordnungen, Naturkatastrophen etc., 
auch wenn sie bei unseren Lieferanten oder deren Lieferanten eintreten, befreien uns von der Einhaltung bestimmter vereinbarter Lieferfristen. Schadensersatzan-
sprüche des Käufers wegen verspäteter Lieferung, auch nach Ablauf einer uns etwa gesetzten Nachfrist, sind ausgeschlossen. Teillieferungen sind zulässig und 
verpflichten den Käufer zur Abnahme, es sei denn, bei Vertragsschluss wurde ausdrücklich etwas anderes vereinbart. 
 
IX. Installationserfordernisse 
1. Bis zum Anlieferungstermin hat der Kunde geeignete Räume und alle erforderlichen technischen Einrichtungen zur Verfügung zu stellen und in Betrieb zu halten. 
Die erforderlichen Angaben erhält der Käufer rechtzeitig. 
 
X. Eigentumsvorbehalt 
1. Die Fa. B.S.S GmbH behält sich das Eigentum an den Vertragsprodukten vor, bis sämtliche Forderungen, die der Fa. B.S.S GmbH gegen den Kunden jetzt oder 
im Zusammenhang mit dem Kaufgegenstand zukünftig zustehen, beglichen sind. 
2. Im Falle einer Pfändung oder anderer Beeinträchtigungen durch Dritte ist der Kunde verpflichtet, unverzüglich auf das Eigentum der Fa. B.S.S GmbH zu verweisen 
und der Fa. B.S.S GmbH telefonisch oder telegrafisch mit nachfolgender schriftlicher Unterrichtung zu informieren.  
3. Bei schuldhaft vertragswidrigem Verhalten des Kunden ist die Fa. B.S.S GmbH berechtigt, die Vertragsprodukte zurückzunehmen. In der Zurücknahme der 
Vertragsprodukte durch die Fa. B.S.S GmbH liegt kein Rücktritt vom Vertrage, soweit nicht das VerbrKG Anwendung findet. 
4. Die Fa. B.S.S GmbH ist berechtigt für die Dauer des Eigentumsvorbehaltes die Produkte auf Kosten des Kunden gegen alle üblichen Risiken zu versichern, falls 
der Kunde nicht den Abschluss einer vergleichbaren Versicherung nachgewiesen hat. 
5. Die Vorbehaltsware darf vom Kunden nur im ordnungsgemäßen Geschäftsgang weiterveräußert werden. Der Kunde tritt hiermit im Voraus bis zur völligen Tilgung 
aller Forderungen der Fa. B.S.S GmbH die ihm aus der Veräußerung zustehenden Forderungen in voller Höhe mit allen Nebenrechten an die Fa. B.S.S GmbH ab. 
Der Kunde bleibt bis zum Einzug dieser Forderungen berechtigt, jedoch nur solange er seine Verpflichtungen der Fa. B.S.S GmbH gegenüber erfüllt. Eingezogene 
Beträge hat er sofort an die Fa. B.S.S GmbH  abzuführen, soweit die Forderungen der Fa. B.S.S GmbH  fällig sind. Die Fa. B.S.S GmbH ist verpflichtet, ihr 
zustehende Sicherungen auf Verlangen nach ihrer Wahl insoweit freizugeben, als sie die zu sichernden offenen Forderungen um mehr als 20 % übersteigen. 
6. Bei Verarbeitung, Verbindung und Vermischung mit anderen, nicht dem Auftraggeber gehörender Waren, steht der Fa. B.S.S GmbH Miteigentum an der neuen 
Sache im Verhältnis des Rechnungswertes der Waren der Fa. B.S.S GmbH zu diesen anderen Waren zur Zeit der Verarbeitung, Verbindung oder Vermischung zu. 
 
XI. Annahmeverzug 
1. Nimmt der Kunde die ihm angebotenen Vertragsprodukte nicht an, so ist die Fa. B.S.S GmbH nach Setzung und fruchtlosem Ablauf einer angemessenen Frist 
berechtigt, anderweitig über die Vertragsprodukte zu verfügen und den Kunden mit angemessen verlängerter Frist zu beliefern. 
2. Mit Eintritt des Annahmeverzuges ist die Fa. B.S.S GmbH berechtigt die durch die Lagerung entstehenden Kosten, mindestens jedoch 0,5 % des Rechnungsbe-
trages pro Monat, dem Kunden in Rechnung zu stellen. 
3. Nimmt der Kunde die angebotenen Vertragsprodukte nicht an und ist er auch nicht bereit, den vereinbarten Kaufpreis zu dem Zeitpunkt zu zahlen, zu dem er bei 
vertragsmäßiger Abnahme der Vertragsprodukte zu zahlen wäre, so ist die Fa. B.S.S GmbH berechtigt, 20 % des Kaufpreises ohne Nachweis als Entschädigung zu 
verlangen, sofern nicht nachweislich nur ein wesentlich niedrigerer oder überhaupt kein Schaden entstanden ist. Die Geltendmachung eines tatsächlich höheren 
Schadens bleibt vorbehalten. 
4. Verweigert der Käufer die Abnahme, so geht die Gefahr des Untergangs oder der Verschlechterung sofort auf ihn über. In diesem Fall befindet sich der Käufer 
ohne weitere Mahnung in Verzug und haftet gegenüber der B.S.S GmbH für alle entstehenden Kosten, insbesondere durch Versand sowie zwischenzeitlichen 
Wertverlust. 
 
XIII. Gefahrübergang 
1. Mit der Übergabe der Vertragsprodukte geht die Gefahr des zufälligen Untergangs und einer zufälligen Verschlechterung auf den Kunden über. 
2. Bei Einschaltung einer Transportperson trägt die Fa. B.S.S GmbH die Sachgefahr bis zum Zeitpunkt der Übergabe an die Transportperson, sofern Verlust oder 
Beschädigung nicht auf Umstände zurückzuführen sind, die der Kunde zu vertreten hat. 
3. Die Beförderungsgefahr trägt der Empfänger, auch bei frachtfreier Lieferung. Die Entscheidung über die Versendungsform (Transportweg und Transportmittel) 
behält sich die B.S.S GmbH vor. Außer auf ausdrückliche schriftliche Erklärung des Kunden wird die Ware für den Versand zwangversichert. Wünscht unser 
Vertragspartner Sonderbeförderung, so trägt dieser auch die dadurch hervorgerufenen Kosten. Eine Haftung für Transportschäden ist ausgeschlossen. Eingetretene 
Transportschäden oder Transportverluste sind der B.S.S GmbH unverzüglich anzuzeigen. Der Kunde ist zur Abnahme von Teillieferungen verpflichtet, ohne dass es 
seiner vorherigen Zustimmung bedarf. 
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XIV. Gewährleistung 
1. Ist das Vertragsprodukt mangelhaft oder fehlen ihm zugesicherte Eigenschaften oder wird es innerhalb der Gewährleistungsfrist durch Fabrikations- oder 
Materialmängel schadhaft, liefert die Fa. B.S.S GmbH nach ihrer Wahl unter Ausschluss sonstiger Gewährleistungsansprüche des Kunden  Ersatz oder bessert 
nach. Die Parteien sind sich der Tatsache bewusst, dass es nach dem derzeitigen Stand der Technik nicht möglich ist, Fehler an der Hard- und Software unter allen 
Anwendungsbedingungen auszuschließen. Technische Eigenschaften und Beschreibungen in Produktinformationen allein stellen keine Zusicherung bestimmter 
Eigenschaften dar, handelsübliche Abweichungen bleiben vorbehalten. Eine Zusicherung von Eigenschaften im Rechtssinne ist nur dann gegeben, wenn die 
jeweiligen Angaben von der B.S.S GmbH schriftlich bestätigt wurden. 
2. Die Gewährleistungsfrist beträgt sechs Monate und beginnt mit dem Zeitpunkt der Ablieferung. 
3. Offensichtliche Mängel müssen innerhalb von zwei Wochen nach Ablieferung schriftlich mitgeteilt werden. Kommt der Kunde dieser Pflicht nicht nach, so sind 
jegliche Gewährleistungsansprüche des Kunden ausgeschlossen. 
4. Bei Fehlschlagen der Nachbesserung oder der Ersatzlieferung kann der Kunde Herabsetzung der Vergütung oder nach seiner Wahl Rückgängigmachung des 
Vertrages verlangen. 
5. Die vorstehenden Regelungen gelten nicht für gebrauchte Maschinen, die unter Ausschluss jeder Gewährleistung geliefert werden. 
6. Schadensersatzansprüche wegen Nichterfüllung, aus positiver Vertragsverletzung, aus Verschulden bei Vertragsschluss und aus unerlaubter Handlung sind 
sowohl gegen die Fa. B.S.S GmbH als auch gegen ihre Erfüllungs- oder Verrichtungsgehilfen ausgeschlossen, soweit der Schaden nicht vorsätzlich oder grob 
fahrlässig verursacht wurde. Dies gilt nicht für Schadensersatzansprüche aus Eigenschaftszusicherungen, die den Käufer gegen das Risiko von Mangelfolgeschäden 
absichern soll. 
7. Die Fa. B.S.S GMBH kann die Vergütung ihres  Aufwandes verlangen, soweit sie auf Grund einer Fehlermeldung tätig geworden ist, ohne dass der Kunde einen 
Fehler nachgewiesen hat.  
8. Im Falle der Gewährleistung kann der Kunde deren Durchführung nur während der normalen Arbeitszeit der Fa. B.S.S GmbH verlangen. Er ist verpflichtet, 
während dieser Zeit der Fa. B.S.S GmbH Zugang zu den Produkten zu gewähren.  
9. Eine Änderung des Aufstellungsortes der Maschinen wird der Kunde der Fa. B.S.S GmbH während der Gewährleistungsfrist unverzüglich schriftlich mitteilen.  
10. Bei PC samt Programmen ist Ort der Fehlerbeseitigung der Sitz der Fa. B.S.S GmbH. Der Kunde ist zum Zwecke der Geltendmachung seines Gewährleistungs-
anspruchs verpflichtet, das Defektteil einschließlich Verbindungskabel, jedoch ohne beschriebene Datenträger, auf seine Kosten und Gefahr anzuliefern oder 
anliefern zu lassen. Dem Defektteil ist eine Fehlerbeschreibung mit Angabe der Modell- und Seriennummer sowie eine Rechnungskopie der Rechnung, mit der das 
Gerät geliefert wurde, beizufügen. Auf Wunsch wird die Fa. B.S.S GmbH den PC auf Gefahr des Kunden zurücksenden. 
11. Die Gewährleistung entfällt, wenn das Vertragsprodukt durch den Kunden oder Dritte unsachgemäß installiert bzw. selbständig gewartet, repariert, benutzt, 
verändert oder Umgebungsbedingungen oder mechanischen Belastungen ausgesetzt wird, die nicht den Installationsanforderungen entsprechen, es sei denn, der 
Kunde weist nach, dass diese Umstände nicht ursächlich für den gerügten Mangel sind.  
 
XV. Haftung 
1. Schadensersatzansprüche gegen die Fa. B.S.S GmbH oder ihre Mitarbeiter sind, gleich aus welchem Rechtsgrund (insbesondere Verletzung von Pflichten bei 
Vertragsverhandlungen, wegen Nichterfüllung, Verzug, Gewährleistung, Verletzung der Fehlerbeseitigungspflicht oder sonstige positive Vertragsverletzung und 
unerlaubter Handlung) ausgeschlossen, soweit der Fa. B.S.S GmbH, ihrer Erfüllungs- oder Verrichtungsgehilfen nicht Vorsatz oder grobe Fahrlässigkeit oder 
anfängliches Unvermögen zur Last fällt. Die Haftung für zugesicherte Eigenschaften ist auf den Umfang der Zusicherung beschränkt. 
2. Dies gilt nicht wenn es sich um die Verletzung wesentlicher Rechtsgüter, um versicherbare Schäden oder um die Verletzung wesentlicher Vertragspflichten 
handelt. 
3. Die Fa. B.S.S GmbH haftet nicht für entgangen Gewinn und Vermögensschäden des Kunden aus pVV, die beispielsweise durch Ausfall von Produkten, durch 
fehlerhafte Funktion von Programmen oder Datenverlust soweit sie durch den Kunden oder seine Hilfspersonen entstehen, ebensowenig, wenn die vom Kunden 
oder seinen Hilfspersonen gewählte Systemkombination seinen Erfordernissen nicht entspricht oder die beabsichtigten Ergebnisse nicht liefert. Die genannten 
Haftungsbeschränkungen gelten nur insoweit, als zwingende gesetzliche Vorschriften, beispielsweise über die Haftung für Vorsatz oder grobe Fahrlässigkeit, nicht 
entgegenstehen und es sich nicht um die Verletzung einer Kardinalpflicht handelt. 
 
XVI. Kaufpreis 
1. Die in unseren Angeboten, Auftragsbestätigungen und Rechnungen angegebenen Preise verstehen sich zuzüglich der jeweils zum Zeitpunkt der Rechnungsstel-
lung gültigen Mehrwertsteuer und anderer gesetzlicher Abgaben im Lieferland, sowie Transportkosten, Verpackung, ggf. Transportversicherung und Abwicklungs-
pauschale. Für alle Lieferungen bleibt Versand per Vorauskasse oder Barnachnahme ausdrücklich vorbehalten. Maßgebend für die Preise sind die zum Zeitpunkt der 
Angebotsabgabe geltenden Preise unserer Zulieferanten sowie Währungsparitäten, Zoll und Einfuhrgebühren. Bei Handelsware die aus dem Ausland bezogen wird, 
können die vereinbarten Preise dann angepasst werden, wenn die Währung des Bezugslandes zu EUR zwischen Auftragserstellung und Auslieferung (Rechnungs-
stellung) um mehr als 5 % schwankt. 
2. Die Kosten für die Installation der Hardware werden im Angebot gesondert ausgewiesen. 
3. Preiserhöhungen sowie Erhöhungen der gesetzlichen Mehrwertsteuer sind vom Kunden zu tragen, wenn die Vertragsprodukte vereinbarungsgemäß später als 6 
Monate nach Vertragsschluss geliefert werden. Gleiches gilt, wenn die Lieferung aus Gründen, die der Kunde  zu vertreten hat, später als 6 Monate nach Vertrags-
schluss erfolgt.  
 
XVII. Zahlungsbedingungen 
Rechnungen sind sofort nach Erhalt ohne jeden Abzug zahlbar und fällig. 
 
XVIII. Aufrechnung, Abtretung und Zurück- behaltungsrecht 
1. Der Kunde ist zur Aufrechnung nur berechtigt, wenn die Gegenforderung unbestritten oder rechtskräftig festgestellt ist. 
2. Die Geltendmachung eines Zurückbehaltungsrechts das auf einem anderen Vertragsverhältnis mit der Fa. B.S.S GmbH beruht, ist ausgeschlossen. 
2. Der Kunde ist nicht berechtigt, Rechte aus diesem Vertrag ohne Zustimmung der Fa. B.S.S GmbH auf Dritte zu übertragen. 
3. Die Fa. B.S.S GmbH ist befugt, die sich aus diesem Vertrage ergebenden Rechte und Pflichten auf einen Dritten zu übertragen. Dem Kunden wird das Recht zur 
Lösung vom Vertrag eingeräumt, wenn der Wechsel des Vertragspartners seine berechtigten Interessen beeinträchtigt. 
 
IX. Verzug 
1. Kommt der Kunde mit der Kaufpreiszahlung in Verzug, so ist die Fa. B.S.S GmbH berechtigt, Zinsen in Höhe von 7,5 % jährlich über dem jeweiligen Diskontsatz 
der deutschen Bundesbank als durchschnittlichen Verzugsschaden zu verlangen.. Die Geltendmachung sonstiger Rechte bleibt unberührt. 
2. Die Fa. B.S.S GmbH ist im Falle des Zahlungsverzugs berechtigt eine Bearbeitungsgebühr vom Kunden zu verlangen. 
 


